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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1987

Norm

ABGB §1295 Ia3a

StVO §5 B

ZPO §272

Rechtssatz

Die Unfallsursächlichkeit der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit ist zwar nicht schlechthin anzunehmen, wohl immer

dann zu vermuten wenn ein derartig beeinträchtigter Lenker in einer von einem nüchternen Fahrer zu meisternden

Verkehrslage versagt.
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